
Gegenstand des gemeinsamen
Gespräches war ausschließlich die
Klärung der in der Vertreterver-
sammlung am 7.12.1996 aufgetrete-
nen Zweifel an der Richtigkeit der
Berechnung der Praxisbudgets
durch die Kassenärztliche Bundes-
vereinigung. Die Einführung von
Praxisbudgets als solchen und die
Berücksichtigung eines einheitli-
chen ärztlichen Vergütungsanteiles
für alle Arztgruppen war deswegen
nicht Gegenstand dieses Ge-
spräches.

1. Die Kassenärztliche Bundes-
vereinigung und die beteiligten Be-
rufsverbände stellen gemeinsam
fest, daß bei einer rechtzeitigen Auf-
klärung von Zweifelsfragen aus den
von der KBV vorgelegten Unterla-
gen zur Kalkulation von Praxisbud-
gets für den Berufsverband der
Deutschen Urologen keine Veran-
lassung bestanden hätte, in der Ver-
treterversammlung der KBV am

7.12.1986 durch Herrn Dr. Richter
Reichhelm die Seriosität der stati-
stischen Grundlagen zur Erstellung
von Praxisbudgets in der Öffent-
lichkeit zu thematisieren.

2. Durch die im Gutachten von
Prof. Männel von der KBV über-
nommenen statistischen Tabellen
und der Angabe des Jahres 1996 als
Berechnungszeitraum für die Ko-
stenermittlung ist beim Berufsver-
band der Deutschen Urologen so-
wie bei anderen ärztlichen Berufs-
verbänden der Eindruck entstan-
den, daß die Kostenbeurteilung
trotz Angabe anderer Datenquellen
und einer ausreichenden Gesamt-
zahl von Ärzten ausschließlich auf-
grund der für sich nicht repräsenta-
tiven Daten des Statistischen Bun-
desamtes erfolgt und auf dieser
Grundlage auf das Jahr 1996 hoch-
gerechnet worden ist. Diesbezügli-
che Anfragen an die KBV sind nicht
zur Zufriedenheit der ärztlichen
Berufsverbände beantwortet wor-
den, so daß sich Dr. Richter Reich-
helm zur Offenlegung dieser Zwei-
fel in der Vertretersammlung der
KBV veranlaßt sah.

3. Die gemeinsame Analyse der
durch die KBV in der Sitzung am
4./5. Februar d.J. vorgelegten Unter-
lagen hat nach übereinstimmender
Auffassung der Beteiligten ergeben,
daß kein Anlaß besteht, an der Se-
riosität und Intensität der Arbeit
der KBV an der sachgerechten Er-
stellung der zur Errechnung von
Praxisbudgets erforderlichen Daten
zu zweifeln. Die Wissenschaftlich-
keit der durch Herrn Prof. Männel
vorgenommenen Begutachtung
steht außer Zweifel.

4. Die KBV und die ärztlichen
Berufsverbände stellen gemeinsam
fest, daß die KBV alle ihr verfügba-

ren Daten zur Ermittlung der Pra-
xisbudgets herangezogen und zu
Recht für die Ermittlung der arzt-
gruppenbezogenen Umsätze das
Formblatt 1 zugrunde gelegt hat,
wobei die notwendige Einbezie-
hung der Ost-KVen nur anhand von
Eigenangaben der Ost-KVen durch-
führbar war. Auch über die Grund-
lagen der Kostenermittlung konn-
ten die meisten Zweifelsfragen auf-
geklärt werden, wobei die notwen-
dige Repräsentativität allerdings
nur durch eine statistisch schwierige
Zusammenführung von Daten aus
unterschiedlichen Quellen erreicht
werden konnte. Jede eigene Daten-
quelle und angegebene Umsatzklas-
se war für sich alleine gesehen nicht
repräsentativ.Aufgrund der zur Zeit
nur verfügbaren begrenzten Da-
tenmenge bestehen nach wie vor
Zweifel an der notwendigen sy-
stemgerechten Abgrenzung zwi-
schen GKV und PKV-Kostenantei-
len. Insoweit sollen zusätzliche Da-
tenquellen soweit möglich einbezo-
gen werden. Die von den Banken
zur Verfügung gestellten Daten
konnten zunächst nicht in die Beur-
teilung der Plausibilität einbezogen
werden, so daß insoweit eine ergän-
zende Erläuterung erfolgen wird.

5. Die KBV und die Vertreter der
ärztlichen Berufsverbände kommen
überein, die anstehenden Probleme
der Ermittlung sachgerechter Grund-
lagen für die Errechnung von Pra-
xisbudgets soweit als möglich ge-
meinsam zu klären undhierfür so-
wie für andere anstehende Proble-
me der vertragsärztlichen Versor-
gung die begonnene Gesprächsrun-
de fortzusetzen. Diese neue Ge-
sprächsrunde soll im Sinne einer
„Konzertierten Aktion" auf Dauer
eingerichtet werden.
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U N D  S O Z I A L P O L I T I K

Praxisbudgets: Zweifel an 
KBV-Berechnungen ausgeräumt
Von der Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung eingesetzte 
Kommission prüfte die Kalkulationsgrundlagen

Der Streit 
um die von der Kassenärztlichen Bundes-
vereinigung (KBV) bei der Berechnung der
Praxisbudgets angesetzten Kostensätze
ist beendet. Es waren Zweifel an der Qua-
lität der in die Kalkulation eingeflossenen
Daten aufgekommen. Bei der Vertreter-
versammlung der KBV am 7. Dezember in
Köln wurde auf Antrag des Berliner Or-
thopäden Dr. Manfred Richter-Reichhelm
eine Kommission einberufen, die unter
Federführung des KBV-Vorsitzenden Dr.
Winfried Schorre die Kalkulationsgrund-
lagen für die Kostensätze prüfen sollte.
Das Ergebnis: Es besteht kein Anlaß, „an
der Seriosität und Intensität der Arbeit
der KBV an der sachgerechten Erstellung
der zur Errechnung von Praxisbudgets er-
forderlichen Daten zu zweifeln.“ Wir do-
kumentieren die gemeinsame Erklärung
der Kassenärztlichen Bundesvereinigung
und der am gemeinsamen Gespräch zur
betriebswirtschaftlichen Kalkulation von
Praxisbudgets laut Beschluß der Vertre-
terversammlung vom 7.12.1996 beteilig-
ten ärztlichen Verbände im Wortlaut.RhÄ


